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EGMR: Nichtzulassung zum Konservatorium einer blinden 
Schülerin verletzt das Diskriminierungsverbot  

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte neulich einen Fall 
aus der Türkei zu beurteilen, bei dem sich eine Schülerin mit einer starken Seh-
behinderung trotz bestandener Aufnahmeprüfung nicht ins Konservatorium ein-
schreiben durfte. Das Gericht stellte im ergangenen Urteil eine Verletzung des 
Diskriminierungsverbots sowie des Rechts auf Bildung fest (Arrêt Çam c. Turquie,  
51500/08 [2016])

Sachverhalt 
Die blinde türkische Beschwerdeführerin 
spielt Bağlama – ein türkisches Zupfinstru-
ment – und hat die Aufnahmeprüfung für 
das nationale Konservatorium bestanden. 
Dabei hat sie sich beim Vorspielen (Con-
cours) gegen andere Bewerber und Bewer-
berinnen durchgesetzt. Für eine gültige An-
meldung zum Studium müssen all diejeni-
gen, welche die Aufnahmeprüfung bestan-
den haben, ein ärztliches Zeugnis beile-
gen, welches ihr physisches Können für 
das Musikstudium bestätigt.  

Die Beschwerdeführerin kommt dieser An-
forderung nach und legt ein solches der 
Einschreibung bei. Darin wird bestätigt, 
dass sie die fragliche Ausbildung in denje-
nigen Bereichen erfolgreich absolvieren 
könne, bei denen die Fähigkeit zu sehen 
nicht notwendig sei. Daraufhin verweigert 
das Konservatorium die Einschreibung der 
Beschwerdeführerin mit der Begründung, 

es gäbe keinen Bereich, bei dem diese Fä-
higkeit nicht benötigt werde. In der Folge – 
auf Initiative des Konservatoriums – wird 
das ärztliche Zeugnis dahingehend ange-
passt, dass die Beschwerdeführerin die 
fragliche Ausbildung mit ihrer Behinderung 
nicht absolvieren könne.  

Gegen den Nichtaufnahmeentscheid wehrt 
sich die Beschwerdeführerin bis zum 
EGMR. Sie argumentiert, dass sie die Auf-
nahmebedingungen für die fragliche Aus-
bildung vollständig erfülle. Dabei macht sie 
eine Verletzung von Art. 14 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK; 
Nichtdiskriminierung) in Verbindung mit 
dem Recht auf Bildung in Art. 2 des 1. Zu-
satzprotokolls zur EMRK, welches die Tür-
kei ratifiziert hat, geltend.  

Erwägungen des Gerichts 
Das Gericht prüft zunächst, ob die Türkei 
ihrer Verpflichtung zum Ergreifen all derje-
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nigen positiven Massnahmen nachgekom-
men ist, die notwendig sind, um auch für 
Menschen mit einer Behinderung das 
Recht auf Bildung zu gewährleisten. Es un-
tersucht insbesondere, ob das Diskriminie-
rungsverbot verletzt wird, indem sich die 
Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Sehbe-
hinderung nicht ans Konservatorium ein-
schreiben darf.  

Zunächst hält das Gericht fest, dass der 
Staat den Zugang zu einer Ausbildung re-
geln dürfe. Dabei müsse zwischen den Be-
dürfnissen seiner Bürger und Bürgerinnen 
sowie der Grenze des staatlichen Leis-
tungsvermögens einen Ausgleich gefun-
den werden, Dabei ist insbesondere auch 
das internationale Recht wie etwa die 
EMRK oder die Sozialcharta und das Über-
einkommen der UNO über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UNO-BRK) 
zu berücksichtigen. Eine Diskriminierung 
eines Menschen mit einer Behinderung 
liege vor,  

 wenn eine konkrete Ungleichgleichbe-
handlung in einer vergleichbaren Situ-
ation nicht gerechtfertigt werden könne 

 eine Ungleichbehandlung fehle, ob-
wohl eine solche zur Herstellung einer 
faktischen Gleichheit notwendig wäre. 

Im vorliegenden Fall sieht das Reglement 
des Konservatoriums vor, dass nur aufge-
nommen wird, wer den Concours besteht 
und ein ärztliches Zeugnis vorlegen kann, 
welches das Vorliegen der körperlichen Fä-
higkeiten zum erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung bekräftigt. Diese Regelung gilt 
für alle und nicht nur für Menschen mit ei-
ner Behinderung. Der EGMR kommt nun 
zum Schluss, dass diese Regelung nur für 
Menschen mit Behinderungen negative 
Auswirkungen hat – so wie im vorliegenden 
Fall für die Beschwerdeführerin. Der Be-
schwerdegegner, so das Gericht rechtfer-
tige die Regelung zwar damit, dass sie 

dazu diene, nur Studierende mit einer ent-
sprechenden Begabung zuzulassen. Diese 
Begründung aber könne nicht hingenom-
men werden: Um genau diese Begabung 
festzustellen, gebe es ja das Vorspielen 
(Concours). Dabei habe die Beschwerde-
führerin gezeigt, dass sie die verlangte Be-
gabung sehr wohl besitze. Damit verletze 
die Türkei das Diskriminierungsverbot.  

Recht auf Bildung muss  
konkret verwirklicht werden 
Weiter hält das Gericht fest, dass in der 
Ausbildungsstätte gar keine Infrastruktur 
vorhanden sei, um behinderte Studenten 
überhaupt aufzunehmen und diese zu un-
terrichten. Die Staaten aber dürften das 
Recht auf Bildung für Menschen mit einer 
Behinderung nicht bloss in der Theorie si-
cherstellen, sondern dieses Recht konkret 
und tatsächlich verwirklichen. Dabei seien 
die Staaten verpflichtet, alle notwendigen 
Anpassungen vorzunehmen, die auch ver-
hältnismässig seien.  

Dabei kämen ganz unterschiedliche Mass-
nahmen in Frage: etwa pädagogische, or-
ganisatorische oder bauliche Anpassungs-
massnahmen, die Anpassung der Ausbil-
dung oder diejenige des Curriculums. Wie 
die Ausbildung im konkreten Fall anzupas-
sen sei, müssten jeweils die nationalen Be-
hörden festlegen.  

Mit einer erfreulichen Deutlichkeit hält hier 
der EGMR fest, dass die Staaten eine 
Pflicht zum Ergreifen von positiven Mass-
nahmen haben, um für Menschen mit Be-
hinderungen das Recht auf Bildung sicher-
zustellen. Wird dies unterlassen, so das 
Gericht, verletze der Staat das Diskriminie-
rungsverbot sowie das Recht auf Bildung.  

Zusammenfassend hält das Gericht fest, 
dass sich die Beschwerdeführerin nur des-
halb nicht ans Konservatorium einschrei-
ben konnte, weil sie stark sehbehindert sei. 
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Damit sei ihr der Zugang zur Ausbildung 
als Musikerin ohne Rechtfertigung verwei-
gert worden. Somit habe die Türkei Art. 2 

EMRK in Verbindung mit Art. 2 1. Zusatz-
protokoll zur EMRK verletzt.  
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